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SIPO S 140 Abs, 2

lst dem Beschuldigten im Betreuungsverfahren ein Be'

treuer auch mit dem Aufgabenkreis ,,Betreuung gegen-

übef Behörden" bestellt, kann ein Fall notwendiger Ver-

teidigung nach $ 140 Abs' 2 SIPO vorliegen (Ls),

LG Chemnitz, Beschl, v. 10.7.2023- 4Qs23A23
(AG Chemnitz)

I. Gegen den Angekl wurde unter dem 4.8.2021 Anklage

wegen des Vorwurfs der Unterschlagung nach $ 246 ltbs' 1

uod Abs. 2 SIGB erhoben' Mit Beschluss des AG '.. vom

l2.1.2022wurde dem AngeH Rechtsanwalt F '.. gem. $ 140

Abs. I Nr. 5 SIPO bestellt, Der Angekl befand sich seit dem

19.9.202l in anderer Sachä'in'strafhäff,''

Am 1532022wwdodel'Angckl aüs def Strefhaft entlassen'

, Das ÄG,.,.:hob daheirmit der angefochtenen Entscfieidun! die

BeiordnungvonRechtsanwaltFauf - i.:: ::: I :

. ,. lDerlAngekl [/ege] sofortige Beschwerde ein , .'. .

Auf Autrorderung der Kammer hat der- Verteidiger einen

',' Beteueiausweisvorlplegq'6,rt 6"*'siöh ergibt, dass Frau JE

durch das AG :.r, . , Betreuüngsgericht, seit dem 22- 12.2A22 als

r:Beiirßbeteüeii1i,,det Angekl unter ariderem :t61-{g1p'rd$-

gabenkeis ,,Vertretung vor Amtern" Behörden und Versiche-

rungen" bestellt ist. Eine Rückfrage beim AG .,. hat ergeben,

dasi da,s Betreuungsverfahren na'ch wie vor anhängig ist und

der Angekl derzeit bis 2029 unter Bebeuung gestellt ist-

II. Die sofortigb Beschwerde ist zulässig ... Äber aucn in der

Sache erweist sie sich als erfolgleich und führt zur Aufhebung

der angefochtenen Entscheidung.

- 1-- Zwax:'sind {ie !oaau$se.!4q!!-en'einer nofweridigen V'Örtei-
' 

digung götu. $'1a0 Abs. it'lr. s StPo nach der Haftentlaszung

,:, des Algekl nicht.mehr gegs-ben' .vv.as 'auch die Beschrrerde

nicht in Abrede stellt. '

,,2. Es liegt-aber ein Fall der,lotwendigen.Vgrteidigu4g nach

,$ 140 Abs, 2 StPO ... vor. Danach hat eine Pflichtverteidi-

gerbestellung auch dann nach pflichtgemäßem Ermessen zu

erfolgeq weno wegen der Schwere der Tat oder wegen der 
,

Schwierigkeit der,,Sach- und' Rechtslage die Mtwirkung :

eines Verteidigers geboten erscheint oder wenn ersichtlich

ist; dass sich dei Beschuldigte nicht selbst hinreicheird'ver-

teidigen kann:

. :. ;7y1sy,Eebletet die.schwierigkeitder"sach"'irnö-Rechtslage
vorliegend keine,Beiordnung eines Pflichtverteidigers nach

$ 140 Abs. 2 S. i StPO. Es steht jedoch zu befürchten, dass

sich der Angekl - auch unter Beräclsichtigug des Grund-

satzes des fairen Verfahrens - nach Aktenlage jedenfalls nicht

selbst hinreichend wird verteidigen können'

Zwar genügt die bloße Betreuerbestellung nicht, um allein

deswegen eine Verteidigerbestellung auszusprechen. Gem.

$ 140 Abs. 2 SIPO liegt aber dann ein Fall der notwendigen

Verteidigung vor, wenn der Angekl aufgrund seiner geistigen

Fähigkeiten oder seines Gesundheitszustands in seiner Ver-

teidigungsfühigkeit eingeschränkt ist. Diese Voraussetzungen

liegen vor. Eine Pflichtverteidigerbestellung kommt in Be-

tracht, wenn der Angekl unter Betreuung steht (OLG Naum-

burg FamRZ 2017,757 f.; OLG Hqmm NJW 2003' 3286)'

$ 140 Abs.2 ist dabei schon anwendbar' wenn an der Fähig-

keit zur eigenen Verteidigung erhebliche Zwetfel bestehen

(vgJ, Meyer-Go$nerlSchmilt, SIPO, 66. Aufl- 2019, $ 140

Rn30m.w.N.).
Ausweisli0h des vom Verteidiger vorgelegten Betreueraus-

weises ist die Berufsbetreuerin JE im Befieuungsverfalren

. .. unter anderem mit dem Aufgabenlcreis ,,Vertretung gegen-

übsr Behörden" bestellt. hn Rahmen des Aufgabenkeises

vertritt sie ihn gerichtlich und außergerichtlich' Der Begriff

der Vertretung vor Behörden umfasst dabei auch die Vertre-

tung vor einem Gericht; es bedarfinsorreit keiner ausdrück-

liclen Nermung der Verhetung in Gerichtsangelegenheiten'

Auch das durch diese Bestellung anerkannte Defizit des

AngeH, seine Rechte selbst vor einem Gericht "q"t"".7
können, legt bereits die Unf?ihigkeit des Angekl zur Verteidi-

gung nahe (vgl. Meyer-GofnerlSchmidt, a.a.O.; LG Berlin

stv 2016, 487 t.).

Unter diesen Umständen erscheint es '.. dem Angekl hiernicht

zumutbar, sich adäquat selbst zu verteidigen, zumal in der zu

erwartenden Beweisaufttahme .. . die Frage, ob der AngeH sich

bezüglich des verfahrensgegenständlichen Mobiltelefons "'
bereits durch das Unterlassen der Herausgabe als Eigentämer

gerierte, eine entscheidende Rolle spielen därfte ..'

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Jan-Robert Funch
Braunschweig
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